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Abbildung 1: Heckler & Koch, ,,HK Sports-CarbineS" mit den o. g.Änderungsmerkmalen 

 

 

Beurteilung: 

► Gemäß§ 6 Absatz 1 Nummer 2 AWafN ist eine halbautomatische 
Schusswaffe: die ihrer äußeren Form nach den Anschein einer 

vollautomatischen Kriegswaffe hervorruft, die Kriegswaffe im Sinne des 

Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen ist, wenn 

a) die Lauflänge weniger als 40 Zentimeter beträgt, 

b) das Magazin sich hinter der Abzugseinheit befindet 

(so genannte Bull-Pup-Waffen) oder 

c) die Hülsenlänge der verwendeten Munition bei Langwaffen 

weniger als 40 Millimeter beträgt; 

vom sportlichen Schießen ausgeschlossen. 

Unter Berücksichtigung des Urteils des Hessischen 

Verwaltungsgerichtshofes vom 10.07.2012, Az. 4 A 152/11, sind aufgrund 

des Fehlens von Vorgaben in§ 6 AWafN, die den Anschein einer 

vollautomatischen Kriegswaffe ausmachen, die Kriterien des § 37 Absatz 

1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e) des alten Waffengesetzes (bis 2003 

gültig) als Maßstab heran zuziehen. 

Hierz1,1 sind dem Urteil folgende Ausführungen zu entnehmen. 

„Zu diesen eine Kriegsschusswaffe kennzeichnenden Merkmalen zählen 

auchheute noch ein herausstehendes langes Maga zin / Trommelmagazin, 

ferner M ündungsfe uerdäm pfer(b zw. Mündungsbremse / Stabilisator), 

Kühlrippen oder andere sichtbare, der Kühlung dienende Vorrichtungen am 

Handlauf, ein pistolenartiger, mit dem Abzug bzw. mit demVorderschaft 

kombinierter Griff, eine Aufstützvorrichtung sowie eine (Teleskop-) 

Schulterstütze, die teilweise kipp - oder schiebbar ist. [...] Ob der Anschein 

einer vollautomatischen Kriegswaffe durch die oben genannten Merkmale 

hervorgerufen wird, beurteilt sich nach objektiven Kriterien,nämlich nach 

dem durch die kennzeichnenden Merkmale hervorrufenden 

Gesamteindruck,den die zu bew teilende Waffe hinterlässt. Dabei kann eines 

der angeführten Merkmale ausreichen, wenn es für eine Kriegswaffenoptik 

deutlich prägend ist, andererseits ist nicht schon allein bei Vorliegen nur 
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. eines dieser Merkmale zwingend von dem Anschein einer Kriegswaffe 

auszugehen." 

Weiterhin ist es Verwaltungspraxis, dass in der Vergangenheit bereits 

Magazine zum sportlichen Schießen zugelassen worden sind, die nicht 

weiter als der Pistolengriff aus der Waffe herausragen. 

Visiereinrichtungen, wie beispielsweise Kimme und Korn, Zielfernrohre, 

Leuchtpunktvisiere, werden bei der Prüfung des Anscheins nicht 

berücksichtigt. 

► Zudem sind gemäß§ 6 Absatz 1 Nummer 3 AWaffV halbautomatische 

Langwaffen mit einem Magazin, das eine Kapazität von mehr als zehn 

Patronen hat, ebenfalls vom sportlichen Schießen ausgeschlossen. 
Die Kapazität richtet sich hierbei nach der Herstellerbestimmung des 

jeweiligen Magazins . Nachträgliche Veränderungen jeglicher Art finden 

keine Beachtung. 

 

► Das Verbot des Schießsports mit Schusswaffen und Munition im Sinne 

der Anlage 2 Abschnitt 1 des Waffengesetzes bleibt gemäß§ 6 Absatz 2 

AWaffV.unberü hr t. 
Zu beachten sind insbesondere die Verbote i. Z. m. der Verwendung von 

Wechselmagazinen für Kurzwaffen für Zentralfeuermunition, die 

mehr als 20 Patronen des kleinsten nach Herstellerangabe 

bestimmungsgemäßverwendbaren Kalibers aufnehmen können und 

Wechselmagazinen für Langwaffen für Zentralfeuermunition, die 

mehr als zehn Patronen des kleinsten nach Herstellerangabe 

bestimmungsgemäßverwendbaren Kalibers aufn ehm en. 

 
 

Ergebnis: 

Die von Ihnen angefragte halbautomatische Schusswaffe gemäß Abbildung 1 

der Firma Heckler & Koch, Modell „HK Sports-Carbine5 ", Kaliber 9mmLuger, 

mit einer Lauflänge von 22,50 oder 42,10 Zentimeter und mit einem 

geschlossenen Handschutz, einem Festschaft, einem Handstopp und einem 

kurzen 10-Schuss-Magazin ist von dem Verbot zur schießsportlichen 

Verwendung nach§ 6 Absatz 1 Nummer 2 und 3 AWaffV nicht erfasst. 

 
 

Begründung 

In einem Verfahren nach§ 2 Abs. 5 Waffengeset z (WaffG) wurde vom 

Bundeskriminalamt mit Bescheid vom 07.05.2018, Az. SO23-5164.01-Z-439a, 

und mit Bescheid vom 07.05.2018,Az. SO23-5164.01-Z-439c festgestellt, dass 

die beschiedenen Schusswaffen der Firma Heckler & Koch, Modell „SP5" 

(Lauflänge 22,8 cm) und „SP5L" (Lauflänge 42,5 cm), Kaliber 9mmLuger den 

Anschein einer vollautomatischen Kriegswaffe erfüilen und zum sportlichen 

Schießen gemäß§ 6 AWaffV nicht zulässig sind. 








